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Die neue Basler Eigenkapitalvereinbarung ("Basel II")
aus makroökonomischer Sicht

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht und die EU-Kommission haben weitgehend übereinstimmende
Vorschläge zur Reform der Eigenkapitalvorschriften für Banken vorgelegt ("Basel II"). Der neue Rahmen
der Eigenkapitalregulierung besteht aus risikosensitiven Mindestkapitalanforderungen ("Säule 1"), einem
aufsichtlichen Überprüfungsverfahren ("Säule 2") und erweiterten Offenlegungspflichten ("Säule 3"). Ziel
der Reform ist eine Stärkung der Finanzmarktstabilität durch eine höhere Übereinstimmung zwischen
bankwirtschaftlichen Risken, insbesondere Kreditrisken, und aufsichtsrechtlichem Eigenkapitalerfordernis
für Banken. Makroökonomische Aspekte der Bankenregulierung blieben in beiden Vorschlägen vorerst
nahezu unberücksichtigt. Stabilität und Effizienz des Bankensystems wurden überwiegend aus dem Blick-
winkel der bankwirtschaftlichen bzw. mikroökonomischen Problemsicht betrachtet. Die Konsequenzen,
die daraus für Gesamtwirtschaft und Finanzsystem erwachsen können, lösten im Rahmen des Konsulta-
tionsverfahrens eine intensive Debatte in Wissenschaft und Politik aus, die noch nicht abgeschlossen ist.
Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über die wesentlichen makroökonomischen Implikationen
des neuen Regelwerkes.
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Nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems 1973 hatte die zunehmen-
de Liberalisierung des Finanzsystems und des internationalen Kapitalverkehrs eine
erhöhte Krisenanfälligkeit des Bankensystems zur Folge. Verstärkter Konkurrenzdruck
und neue Ertragsmöglichkeiten durch Finanzinnovationen verleiteten vor allem in-
ternational tätige Banken zu einer oftmals übermäßig riskanten Geschäftstätigkeit.
Die spektakulären Bankenzusammenbrüche in den siebziger und achtziger Jahren
waren nahezu ausnahmslos auf zu hohe Risikobereitschaft bzw. zu geringe Eigenmit-
telausstattung der Banken zurückzuführen. Die unzureichende Solvabilität im Ban-
kensektor wurde zunehmend zu einer ernsten Gefahr für die Stabilität des internatio-
nalen Finanzsystems (Abbildung 1). Der Ruf nach einer Neuordnung der Bankenauf-
sicht und einer umfassenden internationalen Zusammenarbeit der Aufsichtsbehör-
den im Interesse der Stärkung des internationalen Finanzgefüges wurde unüberhör-
bar.

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht erwies sich als geeignete internationale Ein-
richtung für die Bewältigung dieser Herausforderung. Seit 1975 ist dieses Gremium die
führende internationale Instanz für bankenaufsichtsrechtliche Fragen. Der Ausschuss
setzt sich aus Vertretern der Zentralbanken und Aufsichtsbehörden aus 13 Industrie-
ländern1) zusammen (die Oesterreichische Nationalbank hat Beobachterstatus). Er
tritt in der Regel bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel zu-
sammen, wo sich auch sein ständiges Sekretariat befindet. Im Gegensatz zu EU-
Richtlinien, die in den EU-Ländern in nationales Recht übergeführt werden müssen, ist
eine im Rahmen des Basler Ausschusses erzielte Übereinkunft eine freie Vereinbarung
zwischen den beteiligten Bankenaufsichtsbehörden (Übersicht 1).

                                                          
1) Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Schweden, Spanien, Luxemburg,
Japan, Kanada, Schweiz und die USA.
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Die erste Basler Eigenkapitalvereinbarung ("Basel I"), durch die kreditrisikoorientierte
Mindestkapitalanforderungen für international tätige Banken verbindlich festlegt
wurden, gilt als Meilenstein der modernen Bankenregulierung. Ziel dieses Regelwer-
kes war, exzessives Risikoverhalten von Banken durch aufsichtsrechtliche Mindestka-
pitalerfordernisse zu begrenzen bzw. zu erschweren. Die Stabilität des internationa-
len Finanzsystems sollte durch hinreichend kapitalisierte und risikobewusst agierende
Banken gestärkt werden.

Abbildung 1: Eigenkapital gemessen an der Bilanzsumme
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Übersicht 1: Chronologie und Zeitplan der Basler Eigenkapitalvereinbarungen

1975 Gründung des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht
Juli 1988 Veröffentlichung der geltenden Eigenkapitalvereinbarung (Basler Akkord, "Basel I")
Ende 1992 Umsetzung von "Basel I"
Jänner 1996 Basler Marktrisikopapier
Juni 1999 Erstes Konsultationspapier zur Neufassung der Eigenkapitalvereinbarung ("Basel II")
Jänner 2001 Zweites Konsultationspapier zu "Basel II"
Mai 2003 Drittes Konsultationspapier
Ende 2003 Veröffentlichung der neuen Eigenkapitalvereinbarung
Ende 2006 Umsetzung

Die Basler Eigenkapitalregelung aus dem Jahr 1988, wonach Banken Eigenkapital im
Ausmaß von mindestens 8% ihrer risikogewichteten Aktiva halten müssen, wurde
rasch zum international anerkannten Richtwert. Die geltenden EU-Eigenkapital-
richtlinien stützen sich ebenfalls weitgehend auf die Basler Eigenmittelempfehlung.
Basel I bildet mittlerweile die Grundlage für die aufsichtsrechtliche Regelung des
Mindestkapitals für Banken in mehr als 100 Ländern. In Österreich sind die Grundsätze
von Basel I seit 1994 durch entsprechende Berücksichtigung im Bankwesengesetz in
Kraft. Die breite internationale Orientierung an den Eigenmittelbestimmungen von
Basel I brachte in den neunziger Jahren eine deutliche Verbesserung der risikoge-
wichteten Eigenmittelausstattung im Bankensystem (Jackson et al., 1999). Im interna-
tionalen Vergleich liegt die risikogewichtete Eigenkapitalausstattung der österreichi-
schen Banken im oberen Drittel (Abbildung 2).

Die undifferenzierte und grobe Erfassung der Kreditrisken und die rasante Entwick-
lung auf dem Gebiet der Finanzinnovationen haben jedoch die Wirksamkeit von Ba-
sel I zunehmend gemindert. Die Stabilität des internationalen Bankensystems wurde,
wie die Finanzkrisen in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre gezeigt haben, durch
die einfache Basler Eigenmittelregel nur unzureichend gestärkt. Vereinzelt wurde so-
gar die Schwere der jüngsten Finanzkrisen mit den Basler Eigenmittelanforderungen

Die derzeit gültigen EU-
Eigenkapitalvorschriften für
Banken stimmen weitgehend
mit der Basler Eigenkapital-
vereinbarung aus dem Jahr
1988 (einschließlich der
nachfolgenden Anpassun-
gen) überein. Dieser hohe
Grad an Übereinstimmung ist
im Interesse einer weitrei-
chenden internationalen
Harmonisierung der auf-
sichtsrechtlichen Bestim-
mungen.
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in einen ursächlichen Zusammenhang gebracht (z. B. Russland- und Ostasienkrise).
Die Banken können in vielen Geschäftsbereichen wegen der groben Risikodifferen-
zierung ihre Gewinne durch Übernahme höherer Risken steigern, ohne ihr Eigenkapi-
tal erhöhen zu müssen (Eigenkapitalarbitrage). Dieser aufsichtsrechtliche Spielraum
wird vor allem im Bereich der Kredite an private Unternehmen überdurchschnittlich
genützt. Diese Kredite sind von den Banken − unabhängig vom tatsächlichen wirt-
schaftlichen Risiko, das von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich sein
kann − einheitlich zu 8% mit Eigenkapital zu unterlegen, d. h. das Risikogewicht für
Kredite an den privaten Unternehmenssektor beträgt 100%2). Empfindlich ausgehöhlt
wurde die Basler Eigenkapitalregel auch durch die starke Zunahme von Bankge-
schäften, deren Risken unzureichend oder überhaupt nicht von den bestehenden
aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalvorschriften erfasst werden. Banken mit geringen
Kreditrisken können wiederum durch Verbriefung von Forderungsrechten ihr auf-
sichtsrechtliches Eigenkapitalerfordernis verringern. Diese Vorgangsweise ist häufig
mit einer Qualitätsminderung des in der Bankbilanz verbleibenden Portfolios verbun-
den.

Abbildung 2: Eigenkapitalquoten nach Basel I
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Die neuen Eigenkapitalvorschläge ("Basel II") sollen diese und andere Schwächen
der bestehenden Eigenmittelregel beseitigen und vor allem durch moderne und
verbesserte Methoden der Risikobewertung zur einer Verringerung der Diskrepanz
zwischen dem aufsichtsrechtlich geforderten und dem bankwirtschaftlich notwen-
digen Eigenkapital beitragen. Gemeinsam mit einem leistungsfähigeren aufsichtli-
chen Überwachungsprozess und erhöhter Marktdisziplin soll die Stabilität des Finanz-
systems gewährleistet und die Gefahr systemischer Risken deutlich verringert wer-
den.

                                                          
2) Beispiel: Ein aushaftender Kredit von 100 € ist bei einem Risikogewicht von 100% mit 8 € an Eigenkapital zu
unterlegen.
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Basel II besteht aus drei einander verstärkenden Säulen3):

In der ersten Säule werden die Mindesteigenkapitalerfordernisse festgelegt. An den
geltenden Eigenkapitaldefinitionen und an der Mindesteigenkapitalquote von 8%
der risikogewichteten Aktiva wird jedoch weiter festgehalten. Im Zentrum steht die
methodische Verbesserung der Kreditrisikomessung.

In der zweiten Säule werden die Grundsätze des aufsichtsrechtlichen Kontroll- und
Überwachungsprozesses bestimmt. Die Aufsichtsbehörden sollen mit mehr qualitati-
ven Überwachungs-, Kontroll- und Interventionskompetenzen nach angelsächsi-
schem Vorbild ausgestattet werden.

In der dritten Säule werden striktere Offenlegungspflichten für Banken verbindlich
vorgeschrieben (Abbildung 3).

Abbildung 3: Geltende und neue Eigenkapitalvereinbarung
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Die neue Basler Eigenkapitalvereinbarung wird voraussichtlich 2007 in Kraft treten.
Ab diesem Zeitpunkt wird Basel II mit hoher Wahrscheinlichkeit durch eine Richtlinie
auch zur neuen obligatorischen Kapitaladäquanzvorschrift für Banken in den EU-
Ländern4).

Für die Beurteilung des Kreditrisikos (Ausfallsrisiko, Bonitätsrisiko) sind grundsätzlich
zwei Verfahren vorgesehen: eine Standardmethode und ein auf internen Ratings
basierender Ansatz (IRB-Ansatz). Basel II sieht auch eine Bewertung des operationel-
len Risikos (rechtliche Risken, Gewährleistungsrisken usw.) vor, das Verfahren für die
Bewertung von Marktrisken (Zinsänderungsrisiko, Aktienrisiko, Währungsrisiko, Optio-
nenrisiko) bleibt unverändert (zu den Begriffen siehe Kasten "Glossar").

Der Standardansatz entspricht im Wesentlichen der geltenden Regel, er weist je-
doch eine stärkere Differenzierung der Risikogewichtung auf. Die Verfeinerung soll
sich auf die Bewertung durch externe Rating-Agenturen stützen, die strengen Anfor-
derungen der Aufsichtsbehörde genügen müssen (Übersicht 2). Kreditkunden, deren
Risiko weder intern (im Sinn des IRB-Ansatzes) noch extern bewertet wird, werden im
neuen Verfahren ähnlich behandelt wie bisher (das Risikogewicht für mittlere und
große Unternehmen ohne Rating beträgt weiterhin 100%, jenes für kleine Unterneh-
men wird jedoch auf 75% gesenkt, falls der Kredit 1 Mio. € nicht überschreitet).

Die Grundlage für den IRB-Ansatz bilden bankeigene Steuerungs- und Risikomessme-
thoden zur Berechnung des ökonomischen Eigenkapitals. Im Sinne einer stärkeren
Orientierung an "Best-Practice"-Verfahren soll damit der Weg, der mit der banken-
aufsichtlichen Anerkennung von Marktrisikomodellen im Zusammenhang mit dem
Handelsbuch begonnen wurde, fortgesetzt und für die bankenaufsichtliche Aner-
kennung von Kreditrisikomodellen geebnet werden (Übersicht 3).

                                                          
3) Für die Klärung technischer Details durch Mitarbeiter der OeNB dankt der Autor Franz Partsch und Konrad
Pesendorfer.
4) Die Vorschläge der EU-Kommission zur Neuordnung des Eigenkapitalregimes der Banken entsprechen in
den wesentlichen Punkten dem neuen Basler Akkord.

Basel II − Die drei
Säulen im Überblick

Mindestkapital-
anforderung
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Übersicht 2: Bonitätsbeurteilungen und Risikogewichte im Standardansatz
Ratings Staaten Unternehmen und Verbriefung von

Option 1 Option 2 Private Forderungen

AAA bis AA– 0         20         20         20         20         
A+ bis A– 20         50         50         50         
BBB+ bis BBB– 50         100         
BB+ bis BB– 150         
B+ bis B– 1.250         
Unter B– 150         150         150         1.250         
Ohne Rating 100         100         50         100         1.250         

Risikogewicht in %

Banken

100         100         

50         

100         
100         

150         

Notation laut Standard & Poor's; Option 1 . . . Rating an Sitzland gebunden, Option 2 . . . an externes
Rating gebunden.

Übersicht 3: Ansätze zur Risikomessung

Messung des Kreditrisikos Standardansatz (modifizierte Version des geltenden Ansatzes)
Basisversion des IRB-Ansatzes (Ausfallswahrscheinlichkeit von Banken
geschätzt, alle anderen Risikokomponenten von der Bankenaufsicht
vorgegeben)
Fortgeschrittene Version des IRB-Ansatzes (alle Risikokomponenten
können bankintern geschätzt werden)

Messung des Marktrisikos (geltend) Standardansatz
Auf internen Modellen beruhender Ansatz

Messung des operationellen Risikos Basisindikatoransatz
Standardmethode
Auf internen Messverfahren beruhender Ansatz

Die Festlegung von aufsichtlichen Mindestkriterien, die interne Rating-Modelle von
Banken erfüllen müssen, ist ein wichtiger Zwischenschritt auf diesem Weg. Die neue
Regelung lässt sowohl eine Basisversion als auch ein fortgeschrittenes Verfahren zu.
Die fortgeschrittene Methode unterscheidet sich von der einfacheren dadurch, dass
eine Bank für die Berechnung der Risikogewichte nahezu alle relevanten Risikokom-
ponenten eines Kredites (mit Ausnahme der Restlaufzeit) bankintern bestimmen
kann. Im Basisverfahren schätzt die Bank nur die Ausfallswahrscheinlichkeit eines
Kredites, die restlichen Parameter werden von der Aufsichtsbehörde vorgegeben
(Übersicht 4).

Übersicht 4: Anforderungen des IRB-Ansatzes

Mindestanforderungen für Basisversion

Angemessene Differenzierung zwischen Risken und Bewertung von Risken
Vollständigkeit und Glaubwürdigkeit hinsichtlich der Erfüllung aller Mindestanforderungen
Angemessene Ausgestaltung der Rating-Systeme
Kriterien zum Einsatz von Rating-Systemen
Angemessenes Verständnis der Geschäftsleitung von Aufbau und Anwendung der Rating-Systeme
Angemessene Erfahrung in der Anwendung interner Rating-Verfahren
Konsistente Schätzung der Ausfallswahrscheinlichkeiten
Ausreichende Validierung der internen Schätzungen
Erfüllung zusätzlicher Mindestanforderungen bezüglich Anerkennung risikomindernder Sicherheiten
Angemessene Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen für Beteiligungsbesitz
Offenlegungsanforderungen

Zusätzliche Anforderungen für fortgeschrittene Version

Mindestanforderungen für eigene LGD-Schätzungen
Mindestanforderungen für eigene EAD-Schätzungen
Mindestanforderungen für die Einstufung von Garantiegebern und Kreditderivaten

Diese Methoden werden für Kredite an größere Unternehmen, Banken und Staaten
angewandt; für Privatkunden und unter bestimmten Voraussetzungen auch für
Kleinunternehmer und Freiberufler ist ein vereinfachtes Verfahren mit wesentlich
niedrigeren Eigenmittelerfordernissen vorgesehen. Für Kredite an kleine Unterneh-
men, die in den Privatkundenbereich fallen, verringert sich das Eigenmittelerfordernis
in den meisten Bonitätsbereichen um etwa 40% gegenüber dem IRB-Ansatz für grö-
ßere Unternehmen (Partsch − Wlaschitz, 2003). Basel II sieht auch eine breite Anwen-
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dung von bankwirtschaftlichen Risikominderungsmöglichkeiten durch differenzier-
tere Berücksichtigung der Bonität der Sicherheitsgeber und durch Ausweitung der
anerkannten Sicherheiten vor.

Säule 2 bedeutet gegenüber der ersten Basler Eigenmittelvereinbarung eine we-
sentliche Neuerung: Sie ist nicht nur integraler Bestandteil des neuen Vertrags, son-
dern demonstriert auch die Bedeutung, welche die Bankaufsichtsbehörden (künftig)
der qualitativen und kontinuierlichen Aufsicht beimessen. Dies ist insbesondere in
Ländern mit vorwiegend quantitativer und regelgebundener Überwachung, wie z. B.
Deutschland und Österreich, mit großen Herausforderungen für Personal und Res-
sourcen der Bankenaufsicht verbunden.

Im Rahmen des aufsichtlichen Überprüfungsverfahrens sollen Banken vor allem er-
mutigt werden, die Methoden ihres Risikomanagements und ihre internen risikorele-
vanten Strukturen (operationelles Risiko) laufend zu verbessern. Aus makroökonomi-
scher Sicht besonders bedeutsam ist, dass das Überprüfungsverfahren die Banken
dazu anhält, externe Faktoren − wie etwa den Einfluss der gesamtwirtschaftlichen
Lage auf die Risikosituation der Bank − in ausreichendem Maß in die Berechnung der
Mindestkapitalausstattung einzubeziehen. Die Bankenaufsicht soll auch in die Lage
versetzt werden, bei unzureichender Risikovorsorge oder mangelhaftem Risikoma-
nagement eine verstärkte Überwachung der Bank oder eine höhere als die im neu-
en Basler Vertrag vorgesehene Eigenkapitalunterlegung pro Risikoeinheit fordern
und durchsetzen zu können. Das aufsichtliche Überprüfungsverfahren sollte den Di-
alog zwischen Banken und Aufsicht nachhaltig intensivieren. Von der Dialog- und
Kooperationsbereitschaft einer Bank wird es letztlich abhängen, ob die Aufsichtsin-
stanzen deren Fähigkeit zur effizienten Steuerung und Gestaltung von Risken fair und
zuverlässig bewerten können.

Die neue Regelung enthält umfassende Offenlegungsvorschriften und -empfeh-
lungen, um den Marktteilnehmern besseren Einblick in das Risikoprofil und in die An-
gemessenheit der Eigenkapitalausstattung einer Bank zu ermöglichen. Transparenz
wird als die wichtigste Voraussetzung für die Stärkung von Marktdisziplin angesehen.
Dem liegt die Erwartung zugrunde, dass gut informierte Märkte effizientes Risikoma-
nagement belohnen und risikoreiches Verhalten bestrafen. Inhaltlich beschränken
sich die Transparenzvorgaben u. a. auf die bankspezifische Anwendung der Eigen-
kapitalvorschriften, auf die Eigenkapitalstruktur sowie auf Umfang und Struktur der
eingegangenen Risken.

Die Diskussion über den neuen Basler Eigenmittelakkord in Wissenschaft und Politik
entzündete sich primär an den empirischen und theoretischen Grundlagen seiner
Fundierung. Während eine stärker risikosensitive Mindesteigenmittelausstattung von
Banken als wichtiger Beitrag zur Stabilisierung des Finanzsystems unter Praktikern der
Bankenaufsicht außer Streit steht, ist die wissenschaftliche Evidenz in diesem Zusam-
menhang nicht eindeutig. Kapitaladäquanzvorschriften können sehr wohl auch die
Risikobereitschaft von Banken erhöhen, insbesondere wenn diese mittelfristig ihre Ei-
genmittelausstattung nur durch Gewinne und nicht durch Hereinnahme von neuem
Kapital verbessern können. Diese Banken erhalten unter bestimmten, empirisch
durchaus relevanten Rahmenbedingungen durch aufsichtliche Eigenkapitalregeln
einen Anreiz zu überdurchschnittlichem Risikoverhalten, um "heute" ihre Gewinn-
möglichkeiten zu erhöhen, damit sie "morgen" nicht durch eine zu geringe Eigenka-
pitaldecke in ihren Kredit- und Ertragsmöglichkeiten beschränkt werden (siehe dazu
u. a. Blum, 1999, bzw. Hahn, 2001B).

Dieses Spannungsfeld zwischen statischer und dynamischer Betrachtung von finan-
ziellen Risken ist kennzeichnend für die differenzierte (und gelegentlich sehr kontro-
versielle) Bewertung von Basel II aus der Perspektive der Wirtschaftspolitik, der Mak-
roökonomie und der empirischen Wirtschaftsforschung (siehe dazu u. a. European
Central Bank, 2001A, 2001B, und Hahn, 2001A). Der zentrale Einwand richtet sich ge-
gen die zu einseitige Orientierung von Basel II an vorwiegend mikroökonomisch aus-
gerichteten, statischen Grundsätzen der Risikobewertung bzw. gegen die zu geringe
Berücksichtigung von makroökonomischen und dynamischen Faktoren im methodi-

Aufsichtliches
Überprüfungsverfahren

Marktdisziplin

Makroökonomische
Implikationen des
neuen Basler Akkords

Makroökonomisch können
nach Bonität abgestufte Ei-
genkapitalkriterien für Ban-
ken tendenziell prozyklisch
wirken und dadurch Finanz-
marktstabilität und -effizienz
gefährden.
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schen Risikobeurteilungsprozess. Dies würde zu hohe Anforderungen an das aufsicht-
liche Überwachungsverfahren bzw. an die Aufsichtsbehörden stellen, die letztlich
aufgrund ihrer Verantwortung für die Stabilität des gesamten Finanzgefüges syste-
matische Fehlentwicklungen in der Risikobewertung rechtzeitig durch geeignete Er-
messensmaßnahmen korrigieren müssten. Damit liefe das gesamte Regelwerk Ge-
fahr, sich gegen seine wichtigste Intention zu wenden und die Stabilität des Finanz-
systems nicht zu festigen, sondern zu gefährden.

Die heftigste Debatte entzündete sich an der Befürchtung, dass die risikosensitivere
Eigenmittelregelung von Basel II den Konjunkturzyklus stärker destabilisieren könnte
als die bisherige Regelung. Die ohnehin ausgeprägte Prozyklik der Kreditgewährung
durch Banken würde durch die bankinternen Risikobewertungsmodelle zusätzlich
verschärft und nicht gedämpft (Abbildung 4). Dieser Einwand basiert auf der mitt-
lerweile empirisch fundierten Erkenntnis, dass interne Ratings der Banken bzw. bank-
interne Schätzungen des Ausfallsrisikos übermäßig stark auf die jeweils aktuelle Situa-
tion der Kreditnehmer Bezug nehmen (European Central Bank, 2001B). Die Konjunk-
tursensitivität des Ausfallsrisikos wird nur sehr selten berücksichtigt (Abbildung 5).
Mehrere empirische Studien erhärten auch die Vermutung, dass Banken ihre Risiko-
beurteilung nur für einen kurzen Zeitraum (ein Jahr und weniger) vornehmen (siehe
dazu u. a. Hahn, 2001A). Die von den Banken verwendeten Risikominimierungsprak-
tiken wirken ebenfalls durch die hohe Konjunkturabhängigkeit der Bewertung von
Sicherheitspositionen tendenziell prozyklisch auf die Kreditvergabe.

Abbildung 4: Entwicklung des trendbereinigten BIP und der Kredite an den
privaten Sektor
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Studien liefern andererseits empirische Evidenz dafür, dass Rating-Agenturen ihre Ri-
sikobewertungen länger unverändert lassen als Banken. Bankwirtschaftliche Risiko-
beurteilungen, die sich auf externe Einstufungen beziehen, dürften damit gegen-
über Konjunkturschwankungen tendenziell etwas resistenter sein als bankinterne Ra-
tings. Dies könnte Banken in Ländern mit hoher externer Rating-Dichte, wie z. B. in
den USA, Kostenvorteile bei der Kapitalunterlegung verschaffen. Banken, deren Kre-
ditportfolios traditionell nur wenige, extern bewertete Unternehmen aufweisen,
könnte aus diesem strukturbedingten Unterschied des Kreditmarktes ein möglicher-
weise wettbewerbspolitisch bedenklicher Nachteil erwachsen. Banken in Österreich
und Deutschland wären davon mit hoher Wahrscheinlichkeit stärker betroffen als
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Banken in Skandinavien und Großbritannien. Allerdings haben empirische Studien
auch ergeben, dass externe Ratings eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit während
Finanzkrisen aufweisen. Damit würden jene Banken, die sich in ihrer Risikobeurteilung
auf externe Ratings beziehen, die in Finanzkrisen gesamtwirtschaftlich ohnehin labile
Situation durch volatiles Verhalten noch verschärfen.

Abbildung 5: Beispiele zur Eigenkapitalunterlegung im Zeitablauf
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Die wichtigste Ursache des stärkeren prozyklischen Verhaltens der im neuen Basler Akkord dargelegten Ei-
genkapitalanforderungen liegt in der Volatilität der Ausfallswahrscheinlichkeiten. Stellvertretend für die
von den Banken derzeit verwendeten Messgrößen wurden hier die tatsächlichen Ausfallsraten von Stan-
dard & Poor's auf zwei Beispiel-Portfolios angewandt. Das "S&P-Portfolio" beruht auf der gegenwärtigen
Zusammensetzung der S&P-Datenbank für externes Rating. Das "US50-Portfolio" basiert auf den internen
Ratings der 50 größten Banken der USA. Der Standardansatz sieht aufgrund der identischen Rating-
Zusammensetzung eine im Zeitablauf konstante Eigenkapitalunterlegung von 8% vor. Die Volatilität in den
Beispiel-Portfolios ergibt sich aufgrund des neuen Elementes der sich ändernden Ausfallsraten: Die nied-
rigsten Eigenkapitalanforderungen in diesem Experiment liegen bei 40% der höchsten Quote; über die Zeit
liefern die Beispiel-Portfolios ähnliche Ergebnisse.

Die Diskussion über die Prozyklizität der sensitiven Risikomessung wird dadurch er-
schwert, dass kein Konsens in Wissenschaft und Politik über die bestimmenden We-
sensmerkmale von Konjunkturschwankungen besteht. Der Basler Ausschuss betrach-
tet Konjunkturschwankungen als Ergebnis eines Prozesses, der einem Random-Walk
ähnelt und damit grundsätzlich zu wenig Regelmäßigkeit aufweist, um prognostizier-
bar zu sein. Die jeweils aktuelle Konjunkturlage enthält nach dieser Sicht die gesamte
Information über die künftige Wirtschaftsentwicklung und rechtfertigt damit eine sta-
tische Risikobewertung.

Viele internationale Institutionen − wie z. B. die Europäische Zentralbank, die Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich, die OECD und der Internationale Währungs-
fonds −, aber auch empirische Forschungseinrichtungen wie u. a. das WIFO teilen
die Skepsis des Basler Ausschusses bezüglich der Prognostizierbarkeit von Konjunktur-
schwankungen. Sie sehen aber in Konjunkturschwankungen einen grundsätzlich zyk-
lischen Vorgang, der zwar häufig sehr unsystematisch, aber letztlich doch hinrei-
chend regelmäßig verläuft, indem die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr zum lang-
fristigen Trend steigt, je größer die Abweichung der tatsächlichen Entwicklung vom
Trend ist (siehe dazu u. a. Lowe, 2002). Diese Sichtweise impliziert, dass eine statische,
kurzfristige Risikobewertung, wie sie etwa auch von den Banken bevorzugt wird, eine
tendenzielle Unterbewertung von Kreditrisken im Aufschwung (bzw. Unterbewertung
im Abschwung) und damit eine gesamtwirtschaftlich unerwünschte Ausweitung
(bzw. Kürzung) von Krediten zur Folge haben kann. Dies kräftigt den Aufschwung,
kann jedoch auch den Abschwung verschärfen. Durch die übermäßige Kreditaus-
weitung im Aufschwung steigt die Wahrscheinlichkeit eines entsprechend höheren
Anteils an Problemkrediten in den Portfolios der Banken, der im Abschwung das Ei-
genkapital übermäßig belastet. Die Banken sind daher im Abschwung nicht nur
durch die statische Risikobewertung bzw. die tendenzielle Überbewertung von Ris-
ken, sondern häufig auch durch eine schmälere Eigenkapitaldecke in ihren Kredit-
möglichkeiten beschränkt (siehe Abbildung 5). Dies wirkt sich erwartungsgemäß

Möglichkeiten zur Verringe-
rung der verschärften Pro-
zyklik der Kreditentwicklung
durch risikosensitive Eigen-
mittelregeln werden im Rah-
men des laufenden Konsulta-
tionsprozesses intensiv disku-
tiert und wissenschaftlich
überprüft.



EIGENKAPITALVORSCHRIFTEN FÜR BANKEN (BASEL II)

MONATSBERICHTE 2/2003 145

stärker negativ in jenen Ländern aus, deren Unternehmen überdurchschnittlich
durch Bankkredite finanziert werden (z. B. Deutschland, Österreich).

Der Basler Ausschuss hat sich im Zuge des Konsultationsverfahrens dieser Sichtweise
etwas angenähert und wird voraussichtlich den Banken für die Schätzung von Aus-
fallswahrscheinlichkeiten eine vorsichtigere und stärker zukunftsorientierte bzw.
makroökonomisch fundierte Vorgangsweise empfehlen. Ein wichtiger Beitrag zur Ent-
schärfung der Prozyklik darf vor allem von der geplanten Abflachung der Risikoge-
wichtskurven im IRB-Ansatz erwartet werden.

Eine wirksame Möglichkeit zur Verringerung der Prozyklizität besteht auch in der Bil-
dung eines Eigenkapitalpuffers, also im Halten einer die Mindestanforderungen
deutlich übersteigenden risikogewichteten Eigenkapitalquote. Viele Banken strebten
bereits unmittelbar nach der Einführung von Basel I eine risikogewichtete Eigenmit-
telausstattung von weit über 8% an (Abbildung 2). In Österreich lag die durchschnitt-
liche Eigenmittelausstattung der Banken 1995 bei 11,8% und stieg bis 2002 auf über
14%. Auch eine stärkere Anwendung von Elementen der dynamischen Risikovorsor-
ge, die Wertberichtigungen nicht für bereits bestehende, sondern vor allem für zu
erwartende Ausfälle vorsieht, wäre nach Ansicht einiger internationaler Institutionen
(z. B. EZB, BIZ) ein geeignetes Instrument zur Minimierung der prozyklischen Tenden-
zen in den vom Basler Ausschuss vorgeschlagenen Risikomessmethoden. Beide Ver-
fahren würden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Kosten der Kapitalbeschaffung für
Banken über den Konjunkturzyklus glätten und damit die Anreize zur exzessiven Kre-
ditgewährung im Aufschwung und zur extremen Kreditzurückhaltung im Abschwung
mildern.

Wenn im Bankensektor ein ausreichender Eigenkapitalpuffer besteht, wird auch die
Wirksamkeit der Geldpolitik − vor allem im Abschwung − nicht durch bindende Min-
desteigenkapitalerfordernisse gestört. Banken mit zu geringem Eigenkapital neigen
nämlich in der Rezession dazu, die von den Notenbanken zur Verfügung gestellte
zusätzliche Liquidität nicht zur Ausweitung des Kreditangebotes, sondern zur Verbes-
serung ihres Risikoprofils zu verwenden, und schmälern damit die Effektivität der
geldpolitischen Transmission (siehe dazu Baglioni, 2002, Tanaka, 2002).

Nach jüngsten empirischen Untersuchungen haben jedoch die Eigenmittelerforder-
nisse nach Basel I in einigen Ländern das Trendwachstum des Kreditvolumens ge-
dämpft (z. B. Honda, 2002, für Japan, Hahn, 2002, mit Hilfe eines Panel-ökonometri-
schen Ansatzes für Österreich). Dies bestätigt den von Diamond − Rajan (2000) auf-
gezeigten Abtausch zwischen Liquidität und Stabilität durch das Halten von Eigen-
kapital durch Banken. Eigenkapital beschränkt tendenziell die Liquiditätsbereitstel-
lung von Banken, da aus der Sicht des Bankmanagements Eigenkapital die binden-
de Budgetbeschränkung von täglich fälligen Einlagen aufweicht. Für Bankmanager
eröffnet die Verpflichtung zum Halten von Eigenkapital "Rentenmöglichkeiten", die
Effizienz und Umfang der Finanzintermediation schmälern. Davon könnten kleine und
mittlere Unternehmen überdurchschnittlich betroffen sein. In einigen Bundesstaaten
der USA erhielten etwa Anfang der neunziger Jahre durch die Einführung von Basel I
kleine und mittlere Unternehmen nur unter erschwerten Umständen Zugang zu aus-
reichender Bankfinanzierung (siehe u. a. Hancock − Wilcox, 1998); vielen unterkapi-
talisierten, vor allem größeren Banken waren die Kosten der Eigenkapitalunterlegung
für kleine und mittlere Kredite zu hoch.

Im Zusammenhang mit Basel II wurden in einigen EU-Staaten, darunter auch Öster-
reich, ähnliche Befürchtungen geäußert. Der Basler Ausschuss nahm diese Bedenken
zum Anlass, um die Eigenmittelunterlegung für Kredite an kleine und mittlere Unter-
nehmen zu überarbeiten und durch Erleichterungen zu entschärfen. Simulationen
zeigen, dass Banken aus der Kreditgewährung an kleine und mittlere Unternehmen
durch das nun erheblich niedrigere Eigenmittelerfordernis voraussichtlich geringere
regulatorische Kosten erwachsen als aus Krediten an größere Unternehmen gleicher
Bonität (Partsch − Wlaschitz, 2003).

Das höhere Eigenkapitaler-
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Glossar

Aufsichtsrechtliche Eigenkapitalquote: erforderliches Verhältnis der anerkannten Kapitalposi-
tionen zu den risikogewichteten Aktiva:

8%)(alquoteEigenkapit
Risiko llesoperatione  oMarktrisik  koKreditrisi

alEigenkapit
≥=

++

EAD (exposure at default): erwartete Höhe von Forderungen an einen Schuldner zum Aus-
fallszeitpunkt

Externe Ratings: Bonitätsbeurteilung durch private oder staatliche Agenturen
Fortgeschrittener IRB-Ansatz: Banken mit ausreichend entwickeltem internen Risikomanage-

mentsystem dürfen zusätzlich zu den Ausfallswahrscheinlichkeiten weitere intern ge-
schätzte Risikofaktoren zur Berechnung der erforderlichen Kapitalunterlegung heranzie-
hen (z. B. EAD oder LGD).

Interne Ratings: bankeigene Berechnungen des mit bestimmten Schuldnern verbundenen
Kreditrisikos; beruhen in der Regel auf quantitativen Schätzungen der Ausfallswahrschein-
lichkeit, aber auch qualitative Beurteilungen spielen eine Rolle

IRB-Ansatz (internal rating-based approach): Dieser auf internen Ratings beruhende Ansatz
ist eine der beiden Hauptoptionen, mit denen Banken die aufsichtsrechtlichen Mindest-
kapitalanforderungen berechnen können. Die Risikogewichte beruhen dabei auf bank-
eigenen Ratings und bestimmten anderen quantitativen Elementen, welche die Ban-
kenaufsicht anhand der vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht herausgegebenen all-
gemeinen Kriterien definiert.

IRB-Basisansatz: Schätzung der mit jedem Schuldner verbundenen Ausfallswahrscheinlichkeit
in einem bankinternen Verfahren, Festlegung der weiteren Risikofaktoren durch die Ban-
kenaufsicht

Kreditrisiko: Verlustrisiko aufgrund des Ausfalls eines Schuldners (weil dieser seiner Verpflich-
tung zur Bedienung der Schulden nicht nachkommen kann)

LGD, Verlust bei Ausfall (loss given default): Messgröße für den erwarteten durchschnittlichen
Verlust einer Bank je Forderung bei Ausfall eines bestimmten Schuldners (in Prozent des
aushaftenden Forderungsbetrags)

Markrisiko: Verlustrisiko infolge ungünstiger Entwicklung der Marktpreise (aus Handelspositio-
nen)

Minderung des Kreditrisikos: eine Reihe von Methoden, mit deren Hilfe eine Bank sich teilwei-
se gegen den Ausfall eines Schuldners schützen kann (z. B. durch Hereinnahme von Ga-
rantien oder Sicherheiten oder durch den Erwerb von Sicherungsinstrumenten)

Operationelles Risiko: Verlustrisiko infolge von unzureichenden internen Kontrollsystemen,
Fehlentscheidungen oder außergewöhnlichen externen Ereignissen

Risikogewichtung: Verfahren, bei dem jedem bilanziellen und außerbilanziellen Geschäft ein
Gewicht zugeordnet wird, das das geschätzte Kreditrisiko wiedergibt

Säule 1: Regeln der Basler Eigenkapitalvereinbarung zur Festlegung der Mindestkapitalanfor-
derungen (Eigenkapitalquote)

Säule 2: aufsichtliches Überprüfungsverfahren im Rahmen der Basler Eigenkapitalvereinba-
rung, in dem die Bankenaufsicht die Kapitalallokationsmethoden und die angemessene
Eigenkapitalausstattung der Banken sowie die Einhaltung der maßgeblichen Anforde-
rungen bewertet

Säule 3: Stärkung der Marktdisziplin durch erweiterte Offenlegungspflichten im Rahmen der
Basler Eigenkapitalvereinbarung

Standardansatz: eine der beiden Hauptoptionen zur Berechnung der aufsichtsrechtlichen
Mindestkapitalanforderungen durch die Banken; gegenüber der bisherigen (geltenden)
Eigenkapitalvereinbarung veränderte Risikogewichtungskategorien, Risikogewichte der
Schuldner von Banken beruhen auf externen Ratings, die gemäß den Kriterien des Basler
Ausschusses für Bankenaufsicht von den nationalen Aufsichtsinstanzen anerkannt wurden

Value-at-Risk-Modelle: statistische Modelle zur Berechnung der Wertminderung eines Ver-
mögenstitels innerhalb einer bestimmten Zeitperiode, Anwendung im bankinternen Ra-
ting durch Basel II empfohlen; Value at Risk . . . Verlustbetrag y, der mit einer Wahrschein-
lichkeit x (z. B. 99%) innerhalb des Zeitraumes z (z. B. 1 Jahr) nicht überschritten wird; mit
der Wahrscheinlichkeit 1-x (z. B. 1%) ist der Verlust gleich y oder größer

Verbriefung von Kreditforderungen: Bündelung von Kreditforderungen in Form von Wertpa-
pieren zwecks Veräußerung an Dritte

Wirtschaftliches Kapitalziel: Eigenkapitalausstattung, die von den Banken zur Abdeckung
künftiger Risken als angemessen betrachtet wird; die erforderliche Höhe ergibt sich aus
internen quantitativen und qualitativen Risikoberechnungen
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Allerdings gilt das nur, wenn die kleinen und mittleren Banken, die zum Großteil die
Finanzierung der Kleinunternehmen tragen, ihre Risikobewertungsverfahren mehr-
heitlich auf bankinterne Ratings umstellen. Viele kleine und mittlere Banken verfügen
jedoch noch nicht über leistungsfähige interne Rating-Systeme, die den aufsichtli-
chen Kriterien entsprechen würden. Es wird u. a. auch von den Kosten der Einfüh-
rung und Entwicklung von fortgeschrittenen IRB-Verfahren abhängen, ob kleine und
mittlere Banken den Schritt vom Standardverfahren zum internen Rating wagen. Für
welches Verfahren sich eine Bank entscheidet, wird aber auch von ihrem Risikoprofil
bestimmt. Institute mit niedrigen Kreditrisken werden mit größerer Wahrscheinlichkeit
für den IRB-Ansatz optieren als solche mit traditionell hohen Risken. Banken mit risi-
koreichem Portfolio haben nach dem Regelwerk von Basel II einen hohen Anreiz,
das Standardverfahren zu wählen. Das kann strukturelle Verwerfungen im Banken-
sektor auslösen, die nicht nur die Stabilität des gesamten Finanzsektors gefährden,
sondern auch die Konzentration erhöhen. Kleine und mittlere Banken tragen, falls sie
den IRB-Ansatz nicht übernehmen oder wegen des wettbewerbintensiven Umfelds
ihre Ratings verzögert anpassen, ein im Durchschnitt höheres Risiko eines unausge-
wogenen Kreditportfolios als größere Banken. Die finanzielle Lage vieler kleiner und
mittlerer Institute könnte sich dadurch so weit verschlechtern, dass sich Übernahmen
durch größere Banken auch aus aufsichtsrechtlichen Gründen als notwendig erwei-
sen und damit ein Konzentrationsprozess im Bankensektor einsetzt, der in einigen
Ländern wettbewerbspolitisch bedenkliche Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit
des Kreditmarktes mit sich bringen kann.

Der Basler Ausschuss regte auch aus diesen Gründen die Errichtung von gemeinsa-
men Datenbanken an, die den kleinen und mittleren Banken die Entwicklung und
Einführung von soliden internen Bewertungsverfahren erleichtern und die Investiti-
onskosten begrenzen sollen. Damit kann jedoch ein grundsätzliches Problem von
fortgeschrittenen Rating-Methoden verschärft werden, das u. a. unmittelbar mit
dem statischen Basler Verständnis von Risiko und der Empfehlung zur forcierten An-
wendung von "Value-at-Risk-Modellen" (siehe Kasten "Glossar") durch den Basler
Ausschuss zusammenhängt: Der Basler Ausschuss geht − wie bereits angedeutet −
davon aus, dass Risken für Banken exogen sind. Das bedeutet etwa, dass die Risiko-
bewertung eines Kreditnehmers durch eine Bank keinen Einfluss auf die Bewertung
durch andere Institute hat. Diese Annahme ist empirisch und auch theoretisch nicht
gerechtfertigt. Risken werden von Banken häufig aus Wettbewerbsgründen, aber
auch wegen der Verwendung ähnlicher Risikobewertungsverfahren ähnlich beur-
teilt. Sie sind damit grundsätzlich endogen.

Die Volatilität von Risken wird gerade durch die Interaktion von überaus homogenen
Marktteilnehmern verstärkt. Dies kann sich besonders negativ auf Finanzsystem und
Gesamtwirtschaft in Krisenzeiten auswirken, wenn die formalen Voraussetzungen für
die Anwendung von Value-at-Risk-basierenden Risikobewertungsverfahren nicht
mehr erfüllt sind, Banken jedoch dennoch daran festhalten und kollektiv und simul-
tan das Rating von mehreren Kreditnehmergruppen herabstufen. Damit verschlech-
tern sie nicht nur ihre eigene finanzielle Lage, sondern auch jene der betroffenen
Kreditnehmer und können durch ihr gleichgerichtetes Verhalten die Krise nachhaltig
verschärfen (siehe dazu u. a. Acharya, 2001, und Danielsson et al., 2001). Darüber
hinaus erlauben die vom Basler Ausschuss empfohlenen Risikobewertungsverfahren
keine hinreichende Abschätzung von Ereignissen, die durch eine niedrige Eintritts-
wahrscheinlichkeit, aber sehr hohe potenzielle Verluste gekennzeichnet sind; solche
Ereignisse bilden eine besonders ernste Bedrohung für den Bankensektor (siehe dazu
u. a. Boss, 2002, und Embrechts, 2000).

Die hier besprochenen makroökonomischen Implikationen des neuen Basler Vertra-
ges umfassen einige maßgebliche Fehlentwicklungen, die seine Wirksamkeit
schmälern können, jedoch nicht notwendigerweise müssen. Sie sind allesamt aus ös-
terreichischer Sicht bedeutsam, allerdings in unterschiedlichen Abstufungen. Die
Tendenz zur Prozyklik im bankinternen Rating kann für eine Volkswirtschaft, deren Un-
ternehmen in hohem Maß von der Verfügbarkeit von kostengünstigen Bankkrediten
abhängig sind, zu einem erheblichen Wettbewerbsnachteil werden − insbesondere
wenn zentrale Bereiche der Wirtschaft (wie etwa der Tourismussektor, die Bauwirt-
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schaft und die exportorientierte Sachgüterproduktion in Österreich) außerordentlich
konjunkturempfindlich sind. Die Erleichterung der Kapitalunterlegung für Kredite an
kleine und mittlere Unternehmen sollte jedoch die mittelbetriebliche Wirtschaft Ös-
terreichs begünstigen. Basel II könnte zugleich für den klein- und mittelbetrieblichen
österreichischen Bankensektor den Beginn einer tiefgreifenden Neuordnung bedeu-
ten, mit Konsequenzen für die Unternehmensfinanzierung und den Finanzplatz Ös-
terreich, die gegenwärtig nur schwer abzuschätzen sind.

Einigen makroökonomisch motivierten Bedenken gegenüber der neuen Basler Ei-
genkapitalvereinbarung (Säule 1) trug der Basler Ausschuss bereits Rechnung. Mit
Abschluss des dritten Konsultationspakets gegen Ende 2003 wird sich zeigen, ob der
neue Akkord neben einer soliden mikroökonomischen auch eine tragfähige makro-
ökonomische Fundierung aufweisen wird. Davon wird es abhängen, ob die zwei
anderen Säulen der Basler Übereinkunft − aufsichtliches Überprüfungsverfahren
(Säule 2) und Marktdisziplin (Säule 3) − die überaus hohen Erwartungen, die in sie ge-
setzt werden, erfüllen können. Vor allem stellt der neue Basler Vertrag künftig außer-
ordentlich hohe Anforderungen an die Personal- und Ressourcenausstattung von
Aufsichtsbehörden: Die Aufsichtsinstanzen werden mit Befugnissen ausgestattet, die
das derzeit geltende Maß an Überwachungskompetenz weit überschreitet. Bisher
hat der Basler Ausschuss noch keine Anleitungen zu den konkreten Maßnahmen der
Aufsichtsinstanzen veröffentlicht; nach Auffassung der Europäischen Zentralbank
erfordert aber die wirksame Umsetzung von Säule 2 die Beseitigung jeglicher rechtli-
chen Beschränkung des Ermessensspielraums der Aufsichtsinstanzen. Damit würde
den Aufsichtsorganen ein Maß an Verantwortung und Macht übertragen, das bisher
außerhalb der europäischen, vor allem aber der österreichischen Aufsichtstradition
lag.
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